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Gerichtstyp
OGH Datum

20080129

Geschäftszahl
1Ob172/07m

Norm 
ABGB §16; ZPO §266 AII1; ZPO §266 AIII; ZPO §304;

Rechtssatz
Beim Transkript einer (verbotenen) Tonbandaufnahme handelt es sich um
eine schriftliche Aufzeichnung, die im Zivilprozess nach den Regeln
des Urkundenbeweises zu behandeln ist.
Für seine prozessuale Verwertbarkeit ist eine Interessenabwägung
nicht erforderlich.
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